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§ 68 

Geltungsbereich 

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte 
behinderte Menschen. 

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs. 3) 
erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch 
das Arbeitsamt. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. Sie 
kann befristet werden. 

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für 
schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet. 

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und junge 
Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben und 
Dienststellen, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der 
Behinderung nicht festgestellt ist. Der Nachweis der Behinderung wird durch eine 
Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte 
Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c, werden nicht angewendet. 

 

Text des § 68 Abs. 2 SGB IX ab 01.01.2005: 

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs. 3) 
erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch 
die Bundesagentur für Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags 
wirksam. Sie kann befristet werden. 

 

§ 69 

Feststellung der Behinderung, Ausweise 

(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des 
Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das Vorliegen einer Behinderung und den 
Grad der Behinderung fest. Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der 
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), gelten die in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 
sowie Abs. 5 Satz 2 und 5 genannten Fristen sowie § 60 Abs. 1 des Ersten Buches 
entsprechend. Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung ist 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch Anwendung findet. Die 
Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der 
Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Die im Rahmen des § 30 Abs. 1 des 
Bundesversorgungsgesetzes festgelegten Maßstäbe gelten entsprechend. Eine Feststellung ist 



nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. Durch 
Landesrecht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden. 

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das 
Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung 
schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen 
zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der behinderte Mensch ein 
Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. Eine Feststellung nach 
Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinderung. 

(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so 
wird der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer 
Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Für diese 
Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine 
Gesamtbeurteilung bereits getroffen worden ist. 

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die zuständigen 
Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1. 

(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf Grund einer 
Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter 
Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere 
gesundheitliche Merkmale aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme 
von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach Teil 2 oder nach 
anderen Vorschriften zustehen. Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. Er 
wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. 
Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststellung unanfechtbar geworden ist. 

§ 81 

Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter 

Menschen 

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten 
Menschen, insbesondere mit beim Arbeitsamt arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten 
schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit 
dem Arbeitsamt auf. Das Arbeitsamt oder ein von ihm beauftragter Integrationsfachdienst 
schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Über die 
Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 
haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten 
Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter 
Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der 
Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Abs. 2 und hören die in § 93 genannten Vertretungen 
an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die 
Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten 
Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit 
ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle 
Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der 



Gründe unverzüglich zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die 
Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt. 

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung 
benachteiligen. Im Einzelnen gilt hierzu Folgendes: 

1. Ein schwerbehinderter Beschäftigter darf bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, 
insbesondere bei der Begründung des Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnisses, 
beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Behinderung 
ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der von dem 
schwerbehinderten Beschäftigten auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und eine 
bestimmte körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung für diese Tätigkeit ist. Macht im Streitfall der 
schwerbehinderte Beschäftigte Tatsachen glaubhaft, die eine Benachteiligung wegen der 
Behinderung vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass nicht auf die 
Behinderung bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen 
oder eine bestimmte körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung für diese Tätigkeit ist. 

2. Wird gegen das in Nummer 1 geregelte Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines 
Arbeits oder sonstigen Beschäftigungsverhältnisses verstoßen, kann der hierdurch 
benachteiligte schwerbehinderte Bewerber eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen; ein Anspruch auf Begründung eines Arbeits oder sonstigen 
Beschäftigungsverhältnisses besteht nicht. 

3. Wäre der schwerbehinderte Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht 
eingestellt worden, leistet der Arbeitgeber eine angemessene Entschädigung in Höhe von 
höchstens drei Monatsverdiensten. Als Monatsverdienst gilt, was dem schwerbehinderten 
Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeits oder sonstige 
Beschäftigungsverhältnis hätte begründet werden sollen, an Geld und Sachbezügen 
zugestanden hätte. 

4. Ein Anspruch auf Entschädigung nach den Nummern 2 und 3 muss innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend gemacht werden. 

5. Die Regelungen über die angemessene Entschädigung gelten beim beruflichen Aufstieg 
entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht. 

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und 
Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine 
möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf 

1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und 
weiterentwickeln können, 



2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung 
zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens, 

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen 
der beruflichen Bildung, 

4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der 
Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 
Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer 
Berücksichtigung der Unfallgefahr, 

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Bei 
der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützen die 
Arbeitsämter und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die 
Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch 
nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit 
unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften 
entgegenstehen. 

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von 
den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung 
notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

Text des § 81 Abs. 1 und 4 SGB IX ab 01.01.2005: 

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten 
Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend 
gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig 
Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein 
Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. 
Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten 
Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten 
Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter 
Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der 
Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Abs. 2 und hören die in § 93 genannten Vertretungen 
an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die 
Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten 
Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit 
ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle 
Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der 
Gründe unverzüglich zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die 
Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt." 



(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf 

1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und 
weiterentwickeln können, 

2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung 
zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens, 

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen 
der beruflichen Bildung, 

4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der 
Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 
Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer 
Berücksichtigung der Unfallgefahr, 

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Bei 
der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützt die 
Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung 
der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein 
Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht 
zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die 
staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

§ 84 

Prävention 

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten 
Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung 
dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung 
und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle 
Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche 
finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können 
und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt 
werden kann. 

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im 
Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die 
Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks- 
oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist 
zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang 
der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur 
Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die 



örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das 
Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen 
oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht 
werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten 
Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie 
wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden 
Verpflichtungen erfüllt. 

(3) nicht belegt 

(4) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein 
betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern. 


